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Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO 

- Geltende Datenschutzbestimmungen aufgrund des In-

krafttretens der europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) und der Änderung des Zehnten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB X) – 

 

 

Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 

DS-GVO 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nur im 

notwendigen Umfang und im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der Daten-

schutzgrundverordnung der Europäischen Union (DS-GVO) 

und des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der je-

weils geltenden Fassung. 

 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten ist der Landkreis Schaumburg, Der Landrat, 

Jahnstraße 20, 31655 Stadthagen, Telefon: 05721 703-0,          

E-Mail: info@landkreis-schaumburg.de. 

 

2. Datenschutzbeauftragte/r 

Den zuständigen Datenschutzbeauftragten/die zuständige 

Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter der Postan-

schrift: Itebo GmbH, Herr Schön, Stüvenstraße 26, 49076 

Osnabrück, Telefon: 0541 963122 oder unter folgender E-

Mail-Adresse: dsb@landkreis-schaumburg.de. 

 

3. Verarbeitungszwecke 

Das Jugendamt, Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe, 

verarbeitet personenbezogene Daten von Ihnen zum Zwe-

cke seiner gesetzlichen Aufgabenerledigung nach dem 

SGB VIII. Es ist zur Erbringung von Leistungen der Jugend-

hilfe nach § 2 Abs. 1 SGB VIII sowie anderen Aufgaben der 

Jugendhilfe nach § 2 Abs. 2 SGB VIII verpflichtet. Bei Inan-

spruchnahme von Diensten der Träger der freien Jugend-

hilfe stellt das Jugendamt sicher, dass der entsprechende 

Schutz der Sozialdaten gewährleistet ist.  

 

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die Datenverarbeitung durch das Jugendamt, Fachdienst 

Wirtschaftliche Jugendhilfe, stützt sich auf Art. 6 Abs. 1 lit. 

c), Abs. 3 und Art. 9 Abs. 2f DS-GVO i. V. m. §§ 61 – 67 

Achtes Buch Sozialgesetzbuch, § 35 Erstes Buch Sozial-

gesetzbuch und §§ 67 – 85a Zehntes Buch Sozialgesetz-

buch. 

Bei weiteren Fragen zu Rechtsgrundlagen wenden Sie sich 

bitte an das Jugendamt, Fachdienst Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe. 

 

5. Empfänger/-innen oder Kategorien von Empfänger/-in-

nen 

Die unter Ziffer 7 genannten Datenkategorien können zum 

Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung des Jugend-

amtes des Landkreises Schaumburg, Fachdienst Wirt-

schaftliche Jugendhilfe, an folgende Dritte übermittelt wer-

den:  

Freie Träger der Jugendhilfe, Polizei, Andere Sozialleis-

tungsträger (z. B. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, 

Bundesagentur für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere 

Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Behörden der Bundes-, 

Landes- und kommunalen Ebene, Deutsches Institut für Ju-

gendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF), Auftragsverar-

beiter (z. B. Scandienste, IT-Dienstleister). Darüber hinaus 

können personenbezogene Daten auch an öffentliche Stel-

len übermittelt werden wie z. B. Melderegister, Handelsre-

gister, Grundbuchämter. 

 

6. Speicherdauer / Löschfristen 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und so-

lange, wie sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke er-

folgt, für die die Daten erhoben oder übermittelt worden 

sind.  

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer von 

10 Jahren nach Beendigung der Jugendhilfe gespeichert 

und anschließend gelöscht. 

 

7. Kategorien personenbezogener Daten 

Folgende Datenkategorien werden vom Jugendamt, Fach-

dienst Wirtschaftliche Jugendhilfe, verarbeitet:  

a) Stammdaten inkl. Kontaktdaten 

Aktenzeichen, Name und Vorname des Kindes und bei-

der Elternteile, Kindschaftsverhältnis, Geschlecht, Ge-

burtsdatum, Geburtsort-/land, Anschrift, Telefonnum-

mer (optional), E-Mai-Adresse (optional), Familien-

stand, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus, ggf. 

Schule und Schulklasse. 

b) Zusätzliche, fachbereichsbezogene Daten 

 pädagogisch: 

u. a. sozialpädagogische Diagnosen, Arztberichte 

und Atteste, Gerichtsurteile, Sorgerechtserklärun-

gen, erweiterte Führungszeugnisse, Berichte der 
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freien Träger der Jugendhilfe und der Beratungs-

stellen 

 

 

 wirtschaftlich: 

u. a. Einkommensnachweise, Vermögensnach-

weise, Leistungszeitraum, -höhe, -art, Angaben 

zur Unterbringung und zu Betreuungszeiten des 

Kindes, Daten zu Unterhaltsansprüchen, Daten zu 

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pfle-

geversicherung, Daten zu Dauer und Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses, Bankverbin-

dung, Angaben zu Kindergeld, BAföG u. ä., Daten 

über den Bezug von Sozialleistungen 

 

8. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, von Ihrem Jugendamt, Fachdienst 

Wirtschaftliche Jugendhilfe, Auskunft darüber zu verlan-

gen, welche personenbezogenen Daten von Ihnen verar-

beitet werden (Art. 15 DS-GVO). 

Wenn Sie feststellen, dass zu Ihrer Person gespeicherte 

Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie nach 

Art. 16 DS-GVO die unverzügliche Berichtigung oder Ver-

vollständigung dieser Daten verlangen.  

Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer personenbezoge-

nen Daten, wenn hierfür die       Voraussetzungen des Art. 

17 DS-GVO vorliegen. Unter den Voraussetzungen des Art. 

18 DS-GVO in Verbindung mit § 84 Abs. 3 SGB X können 

Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten ver-

langen. Dies kommt z. B. dann in Betracht, wenn das Ju-

gendamt, Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe, die Da-

ten nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen benötigen und eine Löschung der Daten Ihre schutz-

würdigen Interessen beeinträchtigen würde. 

 

9. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten, Folgen bei 

Nichtbereitstellung 

Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten ergibt sich 

für Antragsteller und Leistungsempfänger aus §§ 60 ff. 

SGB I. Bei Nichtbereitstellung kann die Leistung versagt o-

der entzogen werden oder es können benötigte Daten bei 

Dritten erhoben werden. 

Eltern, Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen, 

Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII, Kinder- und Pfle-

gepersonen sind nach Maßgabe des § 97a Abs. 1 bis 3 und 

5 SGB VIII zur Auskunft verpflichtet. Bei Nichtbereitstellung 

kann die Auskunftspflicht mit Zwangsmitteln durchgesetzt 

werden oder es können Daten beim Arbeitgeber gemäß § 

97a Abs. 4 SGB VIII erhoben werden. 

 

 

10. Datenerhebung bei anderen Stellen 

Das Jugendamt, Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe, 

kann zum Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung 

nach dem SGB VIII nach Art. 6 Abs. 1 lit. c), Abs. 3 und Art 

9 DS-GVO i. V. m. §§ 67a ff. Zehntes Buch Sozialgesetz-

buch unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen 

nach § 62 Abs. 3 SGB VIII personenbezogene Daten auch 

bei anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen oder 

Personen erheben. Dies können sein: 

Andere Sozialleistungsträger (z. B. DRV, Krankenversiche-

rung, Jobcenter, Bundesagenburg für Arbeit), Finanzämter, 

Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter und Be-

hörden, Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Versicherungs-

unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger. Darüber 

hinaus können personenbezogene Daten auch aus öffent-

lichen Quellen bezogen werden (z. B. Internet, Melderegis-

ter, Handelsregister, Grundbuchämter usw.). 

 

11. Beschwerde 

Im Hinblick auf mögliche Verletzungen Ihrer Freiheits- und 

Persönlichkeitsrechte durch die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten können Sie bei der zuständigen Auf-

sichtsbehörde: Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tele-

fon: 0511 120 45 00, Fax: 0511 120 45 99, E-Mail: post-

stelle@lfd.niedersachsen.de, Beschwerde einlegen. 

 

Hinweis: 

Die allgemeinen Datenschutzhinweise des Landkreises 

Schaumburg und die Datenschutzhinweises des Jugendamtes, 

Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe" finden Sie auf der Inter-

netseite des Landkreises Schaumburg unter www.schaum-

burg.de/datenschutz. 

 

 

 

 

 

Stand: 01.12.2019 
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